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§214
Beeinträchtigung' staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit

(1) Wer die Tätigkeit staatlicher Organe durch Gewalt oder Drohungen beein
trächtigt oder in einer die öffentliche Ordnung gefährdenden Weise eine Miß
achtung der Gesetze bekundet oder zur Mißachtung der Gesetze auffordert, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesell
schaftlichen Tätigkeit oder wegen ihres Eintretens für die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit mit Tätlichkeiten vorgeht oder solche androht.

(3) Wer zusammen mit anderen eine Tat nach den Absätzen 1 oder 2 begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

, (4) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung, kann der Täter mit
Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe

(5) Der Versuch ist strafbar.

1. Diese Bestimmung dient dem 
Schutz der Tätigkeit staatlicher Organe, 
der sozialistischen Rechtsordnung und 
der Durchsetzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit vor bestimmten im Tat
bestand aufgeführten Angriffen sowie 
der Bürger vor tätlichen Angriffen bei 
der Ausübung staatlicher oder gesell
schaftlicher Tätigkeit oder wegen ihres 
Eintretens für die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit.

2. Staatliche Organe sind insbesondere 
Einrichtungen des sozialistischen Staa
tes, die, auf der Grundlage der Verfas
sung und anderer Bestimmungen der 
sozialistischen Rechtsordnung, inner
halb des jeweils sachlich und territorial 
festgelegten Rahmens die zur Verwirk
lichung der Aufgaben des sozialistischen 
Staates erforderliche, vollziehend-ver- 
fügende Tätigkeit ausüben.

3. Die Begehungsweisen des Abs. 1 der 
ersten Alternative bestehen in Gewalt
handlungen oder Drohungen, welche die 
Tätigkeit staatlicher Organe beeinträch
tigen.

Gewalt ist jede Einwirkung, bei der 
körperliche Kraft angewendet wird oder

oder Geldstrafe bestraft werden.

die mit Hilfe mechanischer Vorrich
tungen oder durch Auslösung bzw. unter 
Ausnutzung chemischer oder physika
lischer Vorgänge erreicht wird unabhän
gig davon, ob sie gegen Personen oder 
Sachen gerichtet ist.

Drohungen sind Ankündigungen von 
Nachteilen aller Art, die sowohl persön
licher Natur für den Empfänger als auch 
Nachteile für die staatliche Tätigkeit 
sein können. Auch Nachteile für den so
zialistischen Staat, seine Gesellschaft 
und die sozialistische Entwicklung zäh
len hierzu. Es kann sich demnach um 
Nachteile aller Art handeln, die geeig
net sind, die geordnete staatliche Tätig
keit — auch die eines einzelnen Mit
arbeiters des Staatsapparates — zu be
einträchtigen. Die jeweilige Drohung 
muß ernstzunehmen sein, d. h. objektiv 
den Eindruck der Ernsthaftigkeit er
wecken.
Die Strafbarkeit nach dieser Tat
bestandsalternative setzt voraus, daß die 
Tat den ordnungsgemäßen Tätigkeits
ablauf eines staatlichen Organs beein
trächtigt hat. Das ist nicht nur bei 
schwerwiegenden Störungen der Fall, 
sondern auch, wenn diese zu Sicherheits
maßnahmen oder zu Tätigkeitsunterbre-
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